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Sachverhalt: 
 
Der Wasser- und Bodenverband „Wallensteingrabe - Küste" ist im Auftrag der Gemeinden 
Kalkhorst und Dassow Vorhabensträger für die Umsetzung eines nachhaltigen 
wasserwirtschaftlichen Vorhabens in Form eines konzeptionellen Projektes der Katzbach 
zwischen den Ortschaften Harkensee und Dönkendorf. 
 
In einem 2019 erstellten Gewässerentwicklungs- und Pflegeplan (GEPP) des Ingenieurbüros 
Biota wurden Maßnahmenvorschläge benannt, welche nun teilweise aufgegriffen und mittels 
einer Objektplanung weitergehend betrachtet werden sollen. Der WBV konnte für die 
Objektplanung eine Zuwendung aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds und 
Mitteln des Landes M-V erfolgreich beantragen (Zuwendungsbescheid siehe Anlage). 
  
Im Rahmen der Beantragung der genannten Zuwendung wurde darüber hinaus vom 
Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg (StALU- WM) festgelegt, 
dass in der weiteren Planung ebenfalls Maßnahmen des Wasserrückhaltes für die oberhalb 
der Ortschaft Neuenhagen befindlichen Gewässerabschnitte zu prüfen sind. Diese Prüfung 
und daraus abzuleitende Maßnahmen sollen ebenfalls in der zu vergebenden Objektplanung 
erarbeitet und weitergehend betrachtet werden. 
 
Details zu den Maßnahmen und Inhalten der Objektplanung siehe Anlagen 
(„Erläuterungsbericht…“ und „Leistungsbeschreibung...“). 
 
Die Gemeinde ist zum Ausbau des Gewässers rechtlich verpflichtet. Die Gemeinde ist 
gesetzliches Mitglied im WBV. Gemäß der Verbandssatzung besteht für den WBV die 
Verpflichtung, den Gewässerausbau im Auftrag seiner Mitglieder vorzunehmen. Der WBV 
fungiert somit als Vorhabenträger und führt die Maßnahme durch. Damit der WBV die 
Vorhabenträgerschaft tatsächlich ausführen kann, ist ein öffentlich-rechtlicher Vertrag zu 
schließen. Weiterer Vertragspartner ist die Gemeinde Dassow. 
 
Neben der Kostenverteilung des Vorhabens regelt der Vertrag die 
Verwaltungskostenpauschale des WBV von 3,0 % der Baukosten. 
 

1 von 35 in Zusammenstellung



Die Gesamtkosten des Vorhabens betragen voraussichtlich 1.325.000,00 €. Davon entfallen 
ca. 1.087.000,00 € auf die Gemeinde Kalkhorst. 
Die Förderquote beträgt 90 %. 
Der Eigenanteil fällt anteilig den Gemeinden zu und beträgt für Kalkhorst 108.700,00 €. 
 
Der voraussichtliche Zeitraum der Maßnahme beträgt 10 Jahre. 
 
Der aktuell gewährte Zuwendungsbescheid gilt bis zur LP 4 (Genehmigungsplanung). 
 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kalkhorst beschließt den Abschluss des öffentlich-
rechtlichen Vertrages mit dem Wasser- und Bodenverband und der Gemeinde Dassow für 
den naturnahen Gewässerausbau der Katzbach gemäß dem vorliegenden Vertragsentwurf. 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung) 
Kostenschätzung Gesamtvorhaben: 1.087.00,00 € (über 10 Jahre) 
 
Kostenschätzung gemäß Zuwendungsbescheid für LP 1-4: 149.500,00 € (Kalkhorst: 122.148,00 € | Dassow: 27.352,00 €) 
Förderquote 90 % 
Eigenanteil Kalkhorst: 12.214,80 € 
 
Im Haushalt sind 100.00,00 € vorhanden. Zusätzliche Mittel werden im Rahmen der HH-Planung eingestellt. 
 
x Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden. 
 durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto: 04 55201 09600000 2020/04 
 durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto: 
 
 über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen 
 unvorhergesehen und 
 unabweisbar und  

 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haushaltsführung auszufüllen): 
 
 

Deckung gesichert durch 
 Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto:  
 
 Keine finanziellen Auswirkungen. 

 

 

Anlage/n: 
1 Kostenübersicht Sanierung Katzbach öffentlich 

 
2 Leistungsbeschreibung Objektplanung Katzbach öffentlich 

 
3 Vertragsentwurf Katzbach öffentlich 

 
4 Zuwendungsbescheid LPh. 1-4 Katzbach öffentlich 

 
5 20230810_Erläuterungsbericht_neu öffentlich 

 
6 Kostenteilung öffentlich 
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Naturnaher Gewässerausbau des Katzbachs - Erläuterungsbericht 

Der Katzbach befindet sich im Gebiet der Stadt Dassow (Harkensee) und in der Gemeinde 
Kalkhorst und durchfließt die Ortslagen Neuenhagen und Dönkendorf. Auf Grund seines 
Einzugsgebietes von ca. 22 km² zählt er zu den berichtspflichtigen Gewässern. Der Bach 
entspringt im Lenorenwald und mündet nach 10,16 km in die Harkenbäk, die letztlich in die 
Ostsee fließt. Der Oberlauf des Baches ab etwa Neuenhagen hat ein Einzugsgebiet von 1043 
ha. Der ökologische Zustand des gesamten Gewässers ist unbefriedigend, insbesondere in 
Bezug auf die Durchgängigkeit und die Morphologie.  

Im Jahr 2019 wurde ein Gewässerentwicklungs- und Pflegeplan (GEPP) für den Katzbach 
erstellt. Dieser beinhaltet konzeptionelle Maßnahmen zur ökologischen Entwicklung des 
Fließgewässers, die Prüfung des ordnungsgemäßen Wasserabflusses sowie die hydraulische 
Prüfung. Auf der Grundlage dieser konzeptionellen Maßnahmen werden Empfehlungen für die 
Gewässerunterhaltung und den Gewässerausbau definiert. Mit der Maßnahmennummer 
KGNW-0200_M_02 der Bewirtschaftungsplanung wird die Umsetzung der Maßnahmen aus 
dem GEPP "Katzbach" aufgegriffen. 

In der Studie zur Ermittlung des guten ökologischen Potentials des Katzbaches im Rahmen 
des GEPP wurden insgesamt 16 Maßnahmen vorgeschlagen. Diese sind in der nachfolgenden 
Tabelle aufgelistet (siehe auch Abbildung 1) und dem weiteren Projektverlauf zugeordnet. 

Maßnahme GEPP Zuordnung Fördermittelprojekt  

M 1 – Sanierung Durchlass (DN300) 
Wird der Unterhaltung zugeordnet, keine weitere 
Bearbeitung im Fördermittelprojekt 

M 2 – Wiederherstellung der Durchgängigkeit Wird der Unterhaltung zugeordnet, keine weitere 
Bearbeitung im Fördermittelprojekt 

M 3 – Entrohrung und Neutrassierung 
Abschnitt von untergeordneter Bedeutung, keine weitere 
Planung 

M 4 – Sanierung des Rohreinlaufes 
Wird der Unterhaltung zugeordnet, keine weitere 
Bearbeitung im Fördermittelprojekt 

M 5 – Entrohrung und Neutrassierung 
Abschnitt von untergeordneter Bedeutung, keine weitere 
Planung 

M 6 – Prüfung der Durchgängigkeit 
Abschnitt von untergeordneter Bedeutung, keine weitere 
Planung 

M 7 – Entwicklung standorttypischer 
Ufergehölze 

Keine weitere Planung im Fördermittelprojekt, entfällt durch 
Entkoppelung Binneneinzugsgebiet oberhalb Neuenhagen 
(Dönkendorfer Wieen) 

M 8 – Entrohrung und Neutrassierung 

teilweise weitere Planung im Fördermittelprojekt als 
verkürzte Entrohrungsstrecke Maßnahme M8-A, durch 
Entkoppelung Binneneinzugsgebiet oberhalb Neuenhagen 
(Dönkendorfer Wiesen)  

M 9 – Verbesserung der Durchgängigkeit Weitere Planung im Fördermittelprojekt 

M 10 – Rückhalt von Feinsanden und 
              organischem Material 

Weitere Planung im Fördermittelprojekt 

M 11 – Gewässerrandstreifen Weitere Planung im Fördermittelprojekt 

M 12 – Entwicklung standorttypischer 
             Ufergehölze 

Weitere Planung im Fördermittelprojekt 

M 13 – Verbesserung der Durchgängigkeit Neubau Durchlass durch Gemeinde erfolgt 

M 14 – Ingenieurbiologische Uferbefestigung 
Wurde bereits umgesetzt, keine weitere Bearbeitung im 
Fördermittelprojekt 

M 15 – Neubau Durchlass Weitere Planung im Fördermittelprojekt 

M 16 – Verbesserung der Durchgängigkeit Weitere Planung im Fördermittelprojekt 
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Die Maßnahmen M1, M2 und M4 wird der Gewässerunterhaltung zugeordnet und in diesem 
Rahmen bearbeitet. Durch den geplanten Straßenausbau der Gemeinde und der schlechten 
Bausubstanz des Straßendurchlasses vom M13 erfolgte eine Umsetzung der Maßnahme 
durch einen Neubau getrennt von dieser Planung. Die Maßnahme M14 wurde bereits 
umgesetzt und kann in der weiteren Planung entfallen. Die Renaturierung (M3, M5, M6) 
oberhalb Dönkendorf wurde seitens des StALU-WM verworfen, da der Gewässerabschnitt 
wasserwirtschaftlich von untergeordneter Bedeutung ist und eine Öffnung der Rohrleitung zu 
aufwändig wäre. Es wird angestrebt den Abschnitt zwischen Dönkendorf und Neuenhagen  
vom Abfluss über den weiteren Verlauf des Katzbachs abzukoppeln, wodurch ein erhöhter 
Wasserrückhalt erzielt werden soll und die Maßnahmen zur Gehölzentwicklung (M7) entfallen 
können. Ebenfalls wird dadurch die Entrohrung im Bereich Neuenhagen (M8) weniger 
umfangreich erforderlich, hierzu wird im Weiteren nur eine Entrohrung und Neutrassierung 
unterhalb der Einmündung des Nebengewässers Nr. 11:14/1/10 angestrebt (vgl. 
Kostenschätzung M8-A). 

 
Abbildung 1: Übersicht Projektgebiet mit GEPP-Maßnahmen 

Im jetzigen Förderprojekt sollen Varianten zur Umsetzung der vorgenannten Maßnahmen 
zunächst entsprechend der HOAI-Leistungsphasen 1 und 2 erarbeitet werden. Dabei sind 
insbesondere folgende Punkte zu beachten: 

 Varianten zum Wehr in Harkensee erarbeiten (Rückbau, FAA, Umgehungsgerinne) 
 bei vorgesehenen Rohrleitungsöffnungen ist das Wasserdargebot, die 

Flächenverfügbarkeit, Laichhabitate von Fischen zu prüfen 
 bei Neutrassierungen Niedrigwasserrinnen vorsehen 
 Die Gründe und der Umfang des laut GEPP benannten Anfalls von Feinsanden und 

organischem Material in diesem Abschnitt (unter Berücksichtigung der möglichen 
Abkopplung des oberhalb Neuenhagen liegenden Binneneinzugsgebiets) 
untersuchen. Das können z.B. Einträge aus Nebengräben als Punktquelle sein. Sollte 
eine Überprägung des natürlichen Substratvorkommens durch Feinsande und 
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organisches Material festgestellt worden sein, sind naturnahe Lösungen (Rückhalt 
Eintrag aus Gewässerumfeld durch die Aufwertung des Gewässerrandstreifens, 
Strukturelemente im Gewässer) zum Sedimentrückhalt (M10) bei der Ausarbeitung der 
Varianten technischen Lösungen vorzuziehen. 

 Varianten zur ökol. Durchgängigkeit des Durchlasses (M15) planen (Rückbau, 
Anpassung, Ersatzneubau) 

 bei Ersatzneubau DL finanzielle Beteiligung von Straßenbaulastträger bzw. 
Bevorteiltem prüfen 

 Möglichkeiten der Initialisierung natürlichen Bewuchses durch Aufbringen von 
Rohboden prüfen 

 Gehölzanpflanzungen entsprechend Standortansprüchen der vorgesehenen Arten 
vornehmen 

 bei Bibervorkommen Schutz der Neuanpflanzungen vorsehen 
 die Abkopplung der Binneneinzugsgebiete oberhalb Neuenhagen ist hydrogeologisch 

und hydrologisch zu prüfen. 

Die Zielvariante wird daraufhin in Abstimmung mit dem StALU-WM festgelegt und im Rahmen 
des Förderprojektes bis zu genehmigungsreife (Leistungsphase 3 und4) weiter geplant. 
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Wasser- und Bodenverband "Wallensteingraben-Küste" Stand 23.10.2023

Gesamtkosten         1.329.358,90 €  
Förderung  90 %  1.196.423,01 €  
Eigenmittel 10 %   132.935,89 €     
Projektsteuerung (netto) 18.000,00 €       in Gesamtkosten enthalten

Bezeichnung
Baukosten 

(netto)
Summe (netto) Summe (brutto) Anteil

Dassow M 16 84.400,00 €              84.400,00 €      100.436,00 € 18,3%
M 15 44.600,00 €       
M 12 26.880,00 €       
M 11 5.850,00 €         
M 10 56.700,00 €       
M 9 20.980,00 €       

M 8-A 221.900,00 €     
Summe Baukosten 461.310,00 €     

Vorschlag für Kostenaufteilung nach Kostenschätzung (gerundet)
Kostenstelle / Gemeinde Kalkorst Dassow
Baukosten brutto in € nach 
Maßnahmen

448.523 100.436

Planungskosten brutto in € 
nach anteiligen Baukosten

122.148 27.352

Flächen-bereitstellg. brutto 
in € nach anteiligen 
Baukosten

449.374 100.626

weitere Projektkosten 
brutto in €  nach anteiligen 
Baukosten

66.099 14.801

Gesamt brutto in € 1.086.143 243.216
Anteil gerundet in % 81,7 18,3

Kostenverteilung der  10 % Eigenmittel i.H.v. 132.935,89 €     
Anteil/ Gemeinde Kalkorst 81,7 % Dassow 18,3 %

brutto in € 108.608,62 24.327,27

Kostenverteilung der Projektsteuerungskosten i.H.v.18.000,00 €       
Anteil/ Gemeinde Kalkorst 81,7 % Dassow 18,3 %

netto in € 14.706,00 3.294,00
Planung LP 1 - 4 7.353 1.647 derzeit nicht förderfähig
Planung LP 5 - 8 7.353 1.647 voraussichtlich förderfähig

Anlage 1 zum Vertrag       

Ermittlung der anteiligen Kosten der Gemeinden Kalkhorst und Stadt Dassow,  Naturnaher 
Gewässerausbau des Katzbaches

Kalkhorst

     376.910,00 € 81,7%

Maßnahmezuordnung

     448.522,90 € 
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